
 
 

In Holzwickede sicher unterwegs- 
auch im Winter 

 
Wenn es schneit oder friert, müssen Anlieger ihre Gehwege 
(einschließlich fußläufiger Stich- und Verbindungswege) 
räumen und mit abstumpfenden Stoffen bestreuen. Das 
verkleinert die Rutschgefahr. 
 

Sie besitzen ein Grundstück an einer öffentlichen Straße? 
Damit sind Sie verantwortlich für die Winterwartung. Sie 
können die Winterwartung selbst übernehmen oder an andere 
abgeben. 
 

Wichtig ist, dass vor Ihrem Grundstück bei Schnee u nd Eis 
geräumt und gestreut wird. 
 

Abstumpfende Stoffe sind Sand, Splitt, Asche, Granulat. 
 

Damit zwei Kinderwagen oder Rollstühle nebeneinander oder 
aneinander vorbeigefahren werden können, muss der Schnee 
entsprechend breit geräumt werden. 
 

Dies gilt auch, wenn kein Bürgersteig oder Gehweg vor dem 
Haus liegt. In diesem Fall ist der Straßenrand zu räumen. 
 

Sie haben eine Haltestelle vor dem Haus? Dann sind Sie als 
Anlieger verantwortlich, dass die Fahrgäste sicher in und aus 
dem Bus kommen. 
 

Das gilt auch für die Gehwege im Bereich gekennzeichneter 
Fußgängerüberwege. 
Sie als Anlieger sind verantwortlich, dass alle Fußgängerinnen 
und Fußgänger sie ohne auszurutschen nutzen können. 
 

Spätestens um 7.00 Uhr geht es mit dem Schneeräumen und 
Streuen los. 
 

Ab 20.00 Uhr können die Arbeiten eingestellt werden. 
 

Eiszapfen und Schneeüberhänge an Gebäuden, durch die 
Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können, müssen sofort 
entfernt werden. 
 

Weitergehende Regelungen können der Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde 
Holzwickede entnommen werden. 
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   Fragen oder Hinweise? 
 

 Gemeinde Holzwickede 
 Allee 4, 59439 Holzwickede 

 Telefon: 02301 / 915-205 u. 207 
 Fax: 02301 / 915-299 

 E-Mail: oeffentl.ordnung@holzwickede.de 


